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Satzung der Stadt Köln über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung - StrReinS -) 

vom 19. Dezember 1994 

in der Fassung der 8. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Köln über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

(Straßenreinigungssatzung - StrReinS -) vom 20. Dezember 2002 

 

- ABl. StK 1994 S. 1, 1995 S. 1, 1996 S. 511, 1997 S. 529, 1998 S. 497, 1999 S. 
613, 2000 S. 527, 2001 S. 589, 2002 S. 575 

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 13, 12. 1994 aufgrund der §§ 1, 3 
und des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18. 
Dezember 1975 (SGV NW 2061) in Verbindung mit den §§ 2, 4, 6, 12 und 20 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. 
Oktober 1969 (SGV NW 610) und den §§ 7 und 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (SGV NW 2023) - jeweils in der bei Erlaß dieser Satzung geltenden Fassung - 
diese Satzung beschlossen: 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Stadt betreibt die Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der 

geschlossenen Ortslagen - bei Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen 
jedoch nur der Ortsdurchfahren als öffentliche Einrichtung. Mit der Erfüllung der 
Aufgaben nach dieser Satzung hat die Stadt Köln die AWB 
Abfallwirtschaftsbelriebe Köln GmbH &.Co. KG (im folgenden „AWB" genannt) 
beauftragt.  

(2) Die Reinigung beinhaltet die Beseitigung von Unrat und Verschmutzungen, die 
die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen, insbesondere 
von tierischen Exkrementen, Papier, Zigarettensehachte In und Ansammlungen 
von Zigarettenkippen, oder die eine Gefährdung des Verkehrs darstellen, wie 
beispielsweise Laub und Blüten. Sie, beinhaltet auch die Winterwartung gem. § 5 
dieser Satzung.  

(3) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. 
Fahrbahnen sind die dem Fahrverkehr dienenden Teile der Straße. Dazu gehören 
auch selbständige Radwege sowie Radwege mit erkennbarer baulicher 
Abgrenzung zum Gehweg, Parkplätze, Parkstreifen, Haltebuchten und 
Sicherheitsstreifen. Gehwege sind Straßenteile und Platzflächen von mindestens 
50 cm Breite in Anliegerstraßen und mindestens 65 cm Breite in Hauptstraßen, 
die von der Fahrbahn abgesetzt sind und der Benutzung durch Fußgänger/innen 
dienen. Zu den-Gehwegen gehören auch selbständige Gehwege, auf dem 
Gehweg markierte Aufstellflächen für den" ruhenden Verkehr, Platzflächen ohne 
Fahrverkehr sowie. Radwege, die lediglich durch Farbmarkierungen auf den 
Gehwegen gekennzeichnet sind und ohne bauliche Abgrenzung zum Gehweg 
verlaufen. Soweit Straßen keine erkennbare Abgrenzung zwischen Gehweg und 
Fahrbahn haben, ergibt sich ihre Zuordnung "aus dem 



 
 

Seite 2 von 8 
 
 

Straßenreinigungsverzeichnis. Die Zuordnung richtet sich nach dem 
Gesamteindruck unter Berücksichtigung der Nutzung und der erforderlichen 
Reinigungsleistung.  

(4) Die Reinigung wird den Grundstückseigentümern/innen nach Maßgabe des § 2 
dieser Satzung übertragen. Soweit die Stadt Eigentümerin der an die Straße 
angrenzenden und durch sie; erschlossenen Grundstücke ist, betreibt sie die " 
Reinigung als öffentliche Einrichtung.  

(5) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt im Rahmen dieser 
Satzung- an die Stelle des/der Eigentümers/in der/die Erbbauberechtigte. 
 

§ 2 Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer/innen  
(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenreinigungsverzeichnis (§ 3 der 

Satzung) kenntlich gemachten Gehwege und Fahrbahnen wird in dem darin 
festgelegten Umfange nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 des 
Straßenreinigungsgesetzes NW den Eigentümern/innen der an sie angrenzenden 
und durch sie erschlossenen Grundstücke (Anlieger/in) jeweils für die Länge der 
gemeinsamen Grenze zwischen Grundstück und Straße auferlegt. Sind die 
Anlieger/innen beider Straßenseiten reinigungspflichtig.-so erstreckt sich die 
Reinigung nur bis zur Straßenmitte. Soweit am Fahrbahnrand abgesetzte 
Randstreifen in Anliegerstraßen von weniger als 50 cm Breite, in Hauptstraßen 
von weniger als 65 cm Breite, vorhanden sind, obliegt die Reinigungspflicht den 
Anliegern/innen.  

(2) Die Winterwartung der Gehwege wird den Anliegern/innen unbeschadet der 
Regelungen des § 2 Abs. I Satz I auferlegt. 1st ein Gehweg nicht vorhanden, ist 
ein mindestens \,50 m breiter Teil der Straße längs der Grundstücksgrenze zu 
warten. Die Übertragung der Winterwartungspflicht gilt nicht für 
Fußgängergeschäftsstraßen.' Sie gilt auch nicht für den' Gehwegen zugehörige 
Radwege, die lediglich durch Farbmarkierungen (Flächen- oder 
Strichmarkierungen) auf den Gehwegen verlaufen, wenn nach dem anliegenden 
Straßenreinigungsverzeichnis die Stadt reinigungspflichtig ist.  

(3) Die Stadt kann einem/r Reinigungspflichtigen auf seinen/ihren Antrag gestatten, 
dass an seiner/ihrer Stelle ein/e Dritte/r durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Stadt die Reinigungspflicht ganz oder nur die Winterwartung übernimmt. wenn 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird. Die Stadt kann die 
Gestattung jederzeit durch Erklärung gegenüber dem/der 
Grundstückseigentümer/in widerrufen. Hiervon ist der/die Dritte zu 
benachrichtigen. Der/die Reinigungspflichtige und der/die Dritte haben der Stadt 
unverzüglich die Beendigung der Übernahme der Reinigungspflicht mitzuteilen. 
Die Gestattung erlischt auch mit der' Beendigung der Haftpflichtversicherung. 

§ 3 Straßenreinigungsverzeichnis  
(1) Das Straßenreinigungsverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung (Anlage 1).  
(2) Das Straßenreinigungsverzeichnis enthält insbesondere  

a) Straßenbezeichnung,  
b) Straßenart (§ 7 Abs. 4),  
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c) Anzahl der wöchentlichen Reinigungen durch die Stadt, soweit sich nicht aus § 
3 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 etwas anderes ergibt,  
d) Reinigungsverpflichtete,  
Die Regelungen im Straßenreinigungsverzeichnis bleiben bei Umbenennung von 
Straßen unberührt.  

(3) Abweichend von den Regelungen zu Abs. 2 Buchst. c) sind Radwege und 
Mittelalleen einmal wöchentlich zu reinigen. Straßenbegleitgrün ist bis zu viermal 
jährlich zu reinigen. 

§ 4 Ausführung der Reinigung  
(1) Die Fahrbahnen und Gehwege sind nach Maßgabe dieser Satzung, insbesondere 

des Straßenreinigungsverzeichnisses zu reinigen.  
(2) Soweit die Reinigungspflicht dem/r Anlieger/in obliegt, ist die Reinigung von 

ihm/ihr nach Bedarf, mindestens jedoch einmal wöchentlich werktags bis 
spätestens samstags 19.00 Uhr, durchzuführen.  

(3) Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehrricht und sonstige Abfälle 
sind sofort nach Beendigung der Reinigung nach Maßgabe der Abfallsatzung der 
Stadt Köln zu entfernen. Sie dürfen insbesondere nicht auf Fahrbahnen 
einschließlich Gossen und Kanaleinläufen sowie auf Grünstreifen und unter 
Bäumen und Büschen abgelagert werden.  

(4) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des/der 
Verursachers/in, über das übliche Maß hinausgehende Verunreinigungen 
unverzüglich zu beseitigen, befreit den/die Verpflichtete/n nicht von seiner/ihrer 
Reinigungspflicht nach dieser Satzung. 
 

§ 5 Winterwartung  
(1) Die Winterwartung der Gehwege ist wie folgt durchzuführen:  

1. Schnee ist nach jedem Schneefall in einer für den Fußgängerverkehr 
erforderlichen Breite von mindestens 1,50 m sowie von Unterflurhydranten und 
Verschlußkappen öffentlicher Versorgungseinrichtungen sofort zu räumen.  

2. Bei Schnee- und Eisglätte sind die Gehwege in der gleichen Breite sofort zu 
bestreuen. Auf Gehwegen ist die Verwendung von Salz oder sonstigen 
auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten; ihre Verwendung ist nur erlaubt  

a) in besonders begründeten klimatischen Ausnahmefällen, wie z.B. bei 
Eisregen  
b) sowie auf Treppen, Rampen, Brückenauf- und -abgängen, Gefäll- oder 
Steigungsstrecken oder auf ähnlichen Gefahrenstellen.  
 
Gehwege mit Baumbeständen oder angrenzender Begrünung dürfen nicht mit 
Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen bestreut werden. Schnee, der mit 
solchen Stoffen vermischt ist, darf auf und an ihnen nicht abgelagert werden. 

3. An allen für den Fußgängerverkehr eingerichteten Fahrbahnübergängen gelten 
die Verpflichtungen zu l. und 2. bis zur Bordsteinkante.  
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4. Zugänge zu Telefonzellen und Notrufsäulen sind bei einer Entfernung bis zu 5 
m von der Grundstücksgrenze freizuhalten. 

5. An Haltestellen und vor Fahrgastunterständen für öffentliche Verkehrsmitte! und 
Schulbusse müssen die Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte 
bestreut werden, daß ein gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. Gleiches 
gilt für Gehwege vor Auf- und Abgängen zu U-Bahnanlagen.  

6. Fällt Schnee nach 20.00 Uhr oder tritt nach dieser Zeit Schnee- und Eisglätte 
ein, so müssen die Schneebeseitigung und die Maßnahmen gegen die Schnee- 
und Eisglätte bis spätestens 7.00 Uhr des nächsten Tages beendet sein. 

7. Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder - 
wo dies nicht möglich ist - so zu lagern, daß der Fahr- und Fußgängerverkehr 
hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. § 5 Abs. 1 
Ziffer 2 letzter Satz bleibt unberührt.  

(2) Die Winterwartung der Fahrbahnen umfaßt  
1. das Räumen von Schnee  
2. das Bestreuen bei Schnee- und Eisglätte.  
 
Soweit die Winterwartung der Stadt obliegt, werden Zuständigkeit, Art, Umfang 
und Zeit in einem Winterwartungsplan geregelt, der vom/von der 
Oberstadtdirektor/in aufgestellt wird. Soweit die Winterwartung den Anliegern/ 
innen obliegt, beschränkt sich deren Verpflichtung auf gefährliche Stellen, 
insbesondere Fußgängerüberwege. 

(3) Gossen, Einlaufe in Kanalisationsanlagen, Grünstreifen, Schachtabdeckungen, 
Schieberkappen, andere Schalt und Absperrvorrichtungen für öffentliche 
Versorgungsleitungen, Hydranten und Baumscheiben sind von Ablagerungen 
freizuhalten. 
 

§ 6 Benutzungsgebühren  
Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen 
Benutzungsgebühren nach den §§ 4 und 6 KAG in Verbindung mit § 3 StrReinG 
NW und den folgenden Vorschriften. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine 
öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der 
Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt 
die Stadt.  

§ 7 Gebührenbemessung  
(1) Die Gebühren bemessen sich nach  

1. der Länge der Grundstücksseiten entlang der zu reinigenden Straße, durch die 
das Grundstück erschlossen ist,  
2. der Anzahl der wöchentlichen Reinigungen der erschließenden Straße, 
3. den Kosten der Reinigung,  
4. der Verkehrsbedeutung der Straße (vom Hundertsatz nach Abs. 4).  

(2) Für die Ermittlung der Länge der Grundstücksseiten nach Abs. 1, Ziffer 1 gelten 
folgende Bestimmungen:  
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1. Maßgebend sind alle an erschließende Straßen angrenzende und diesen 
zugewandte Grundstücksseiten (Frontlänge).  
2. Grenzt ein durch eine Straße erschlossenes Grundstück nicht an diese Straße 
und weist es im übrigen keine ihr zugewandte Grundstücksseite auf, so wird die 
Frontlänge zugrunde gelegt, die sich bei einer gedachten Verlängerung dieser 
Straße in gerader Linie ergeben würde. Können bei einer kreisförmigen oder 
gebogenen Straßenführung mehrere Tangenten als gedachte Verlängerung 
gezogen werden, so ist die längste Frontlänge zugrunde zu legen.  
3. Als der erschließenden Straße zugewandt im Sinne der vorstehenden Ziffern 
gilt eine Grundstücksseite, wenn sie parallel oder in einem Winkel von weniger als 
45° zur erschließenden Straße verläuft. Erfüllt keine Seite eines Grundstücks 
diese Voraussetzung, gilt die Länge der rechtwinkligen Projektion der längsten 
Grundstücksseile auf die erschließende Straße oder deren gedachter 
Verlängerung als der Straße zugewandte Grundstücksseite.  
4. Bei Eckabrundungen und -abschrägungen wird jeweils die Hälfte der Bogen- 
oder Abschrägungslänge der zugehörigen Straße zugerechnet.  
5. Die ermittelte Frontlänge wird auf volle Meter abgerundet.  

(3) Die Kosten der Reinigung werden getrennt für die Berechnungsbereiche 
1. Fahrbahnen,  
2. Gehwege und  
3. Fußgängergeschäftsstraßen  
festgestellt.  

(4) Der auf die Gebührenpflichtigen je Straßenart oder Straßenteil nach Maßgabe 
des § 3 StrReinG NW entfallende Vom-Hundertsatz der Reinigungskosten beträgt  
1. für Fahrbahnen von  
1.1 Anliegerstraßen         -A-     75 %  
1.2 Hauptstraßen          -H-  62% 
2. für Gehwege          -G-  80% 
3. für Fußgängergeschäftsstraßen      -FG- 100 % 

(5) Im Sinne des Absatzes 4 gelten als  
1. Anliegerstraßen: Straßen, die überwiegend der Erschließung der 
angrenzenden oder der durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen 
Grundstücke dienen.  
2. Hauptstraßen: Straßen, die der Erschließung von Grundstücken sowie dem 
durchgehenden innerörtlichen oder überörtlichen Verkehr dienen, insbesondere 
Haupterschließungsstraßen, Hauptverkehrsstraßen und Hauptgeschäftsstraßen 
mit Ausnahme der Strecken, die außerhalb von Baugebieten und von im 
Zusammenhang bebauten Ortsteilen liegen.  
3. Gehwege: Straßenteile, die dem Fußgängerverkehr dienen, sowie solche 
Wege, die nicht Teil einer Straße im Sinne der Ziffern 1. und 2. sind (selbständige 
Gehwege), einschließlich der in § 1 Abs. 3 Satz 5 bezeichneten Teile.  
4. Fußgängergeschäftsstraßen: Straßen, in denen die Frontlängen der 
Grundstücke mit Geschäften, Gaststätten und ähnlich gewerblich genutzten 
Räumen im Erdgeschoß überwiegen und die in ihrer gesamten Breite für den 
Fußgängerverkehr ausgebaut und -abgesehen von Anlieferverkehr - für den 
Fahrverkehr gesperrt sind.  
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Als Straßen in diesem Sinne gelten auch sonstige Straßen, deren besonderer 
Reinigungsaufwand eine Zuordnung nach den Ziffern 1. bis 3. nicht zulässt. 
 

§ 8 Gebührensatz  
(1) Der Gebührensatz für ein Kalenderjahr je Meter der 

Grundstücksseiten entlang der erschließenden Straße bei 
wöchentlich einmaliger Reinigung beträgt bei 
1. Fahrbahnen 
1.1 von Anliegerstraßen 
1.1.1 ohne besonderen Reinigungsaufwand              3,07 € 
1.1.2 mit besonderem Reinigungsaufwand               7,49 € 
1.2 von Hauptstraßen  
1.2.1 ohne besonderen Reinigungsaufwand              2,54 € 
1.2.2 mit besonderem Reinigungsaufwand               6,96 € 
 
Soweit Fahrbahnen von Straßen unter die Ziffern 1.1.2 und 
1.2.2 fallen, sind sie in der als Anlage 2 beigefügten Aufstellung genannt. Diese 
Anlage ist Bestandteil der Satzung. 
 
2. Gehwegen                   4,43 € 
3. Fußgängergeschäftsstraße 
3.1 ohne besonderen Reinigungsaufwand             10,08 € 
3.2 mit besonderem Reinigungsaufwand             12,14 € 
 
Soweit Straßen unter die Ziffer 3.2 fallen, sind sie in der als 
Anlage 3 beigefügten Aufstellung genannt. Diese Anlage 
ist Bestandteil der Satzung. 
 

(2) Erfolgt die wöchentliche Reinigung mehrfach, so vervielfachen sich die Gebühren 
entsprechend.  
 

§ 9 Gebührenschuldner, Anzeige- und Auskunftspflicht, Betretungsrecht  
(1) Gebührenschuldner/in ist der/die Eigentümer/in des erschlossenen Grundstücks. 

Mehrere Gebührenschuldner/ innen sind Gesamtschuldner/innen.  
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der- neue Eigentümer vom Beginn des 

Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt., Ist im 
Rechtsänderungsvertrag geregelt, dass der Erwerber die Lasten zu einem 
früheren Zeitpunkt übernimmt, so ist er ab diesem Zeitpunkt neben dem 
Eigentümer Gebührenschuldner. Den Wechsel haben der bisherige und der neue 
Eigentümer unverzüglich der Stadt anzuzeigen und entsprechend nachzuweisen.  

(3) Die Gebührenschuldner/innen haben alle für die Errechnung der Gebühren 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt 
nach Vorlage eines dienstlichen Ausweises das Grundstück betreten, um 



 
 

Seite 7 von 8 
 
 

Feststellungen zu treffen, die für die ordnungsgemäße Gebührenerhebung 
notwendig sind. 

§ 10 Entstehung, Änderung, Fälligkeit und Vorauszahlung der Gebühr  
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem die satzungsmäßige 

Reinigung der Straße begonnen wird. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, in 
dem die. satzungsmäßige Reinigung eingestellt wird.  

(2) Ändern sich .die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr; so mindert oder 
erhöht sich die Benutzungsgebühr vom 1. des Monats an, der der Änderung folgt.  

(3) Es entsteht kein Anspruch auf Gebührenminderung oder -erstattung.  
a) bei Ausfall oder Einschränkung der satzungsmäßigen Reinigung an 
Wochenfeiertagen, durch Schwerpunktbildung zur Beseitigung von Laub oder 
infolge von Verunreinigungen nach Karnevalsveranstaltungen.  
b) bei Ausfall der satzungsmäßigen Reinigung durch unvorhersehbare 
Betriebsstörungen, durch Witterungseinflüsse, durch Straßenbauarbeiten oder 
durch andere zwingende Gründe bis zu einem zusammenhängenden Monat,  
c) bei • Einschränkung der satzungsmäßigen Reinigung durch 
Witterungseinflüsse und durch Straßenbauarbeiten bis zu drei 
zusammenhängenden Monaten im Kalenderjahr.  

Die Gebührenminderung oder -erstattung erfolgt für den Zeitraum, der die in b) 
und c) genannten Zeiten überschreitet. Dabei werden angefangene Monate als 
volle Monate gerechnet.  

(4) Die Gebührenschuldner/innen erhalten über die zu' entrichtenden Beträge einen 
Gebührenbescheid, der mit dem Bescheid über andere Gemeindeabgaben 
verbunden sein kann. Bei Wohnungseigentümern/innen kann die Gebühr für die 
Wohnungseigentümergemeinschaft festgesetzt werden. Der Gebührenbescheid 
wird den Wohnungseigentümern/innen oder dem/der Verwalter/in, den die 
Wohnungseigentümer/innen nach dem Wohnungseigentümergesetz bestellt 
haben, bekanntgegeben.  

(5) Die Gebühren nach § 8 für ein Kalenderjahr werden am 15. Februar, 15. Mai,- 15, 
August und 15. November zu je gleichen Teilbeträgen fällig. Die Stadt kann 
bestimmen, dass Kleinbeträge abweichend wie folgt fällig werden: Am 15. August 
mit dem Jahresbetrag, wenn dieser "15,- € nicht übersteigt, am 15. Februar und 
15". August je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,- € nicht übersteigt. 
Ist der Gebührenbescheid noch nicht bekanntgegeben, hat der/die 
Gebührenschuldner/in zu den. vorgenannten Fälligkeitstagen in Höhe der zuletzt 
festgesetzten Teilbeträge unaufgefordert Vorauszahlungen zu leisten.  

(6) Hat der/die Gebührenschuldner/in gemäß § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz die 
Grundsteuer am 1. Juli in einem Jahresbetrag zu entrichten, sind abweichend von 
Abs. 5 auch die Gebühren zu diesem Zeitpunkt in einer Summe zu zahlen, bei 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides nach dem f^ Juli einen Monat nach 
Bekanntgabe.  

(7) Ist die nach Abs. 5 gezahlte Vorauszahlung geringer als der nach dem-
Gebührenbescheid für den Vorauszahlungszeitraum geschuldete Betrag, ist der 
Unterschiedsbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
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Gebührenbescheides zu entrichten. Die Verpflichtung, rückständige 
Vorauszahlungen schon früher zu entrichten, bleibt unberührt.  

(8) 1st die nach Abs. 5 geleistete Vorauszählung höher als der nach dem 
Gebührenbescheid für den Vorauszahlungszeitraum geschuldete Betrag, wird der 
Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides durch 
Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen.  

(9) Die Absätze 7 und 8 gelten entsprechend, wenn der Gebührenbescheid 
aufgehoben oder geändert wird.  

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder. Landesrecht getroffenen Sonderregelungen 

handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung 
zuwiderhandelt, insbesondere  

1. vorgeschriebene oder übernommene Reinigungen nicht' durchführt (§ 2 Abs. l, § 4 
Abs. l und 2),  
2. belästigende Staubentwicklung .nicht verhindert (§ 4 Abs. 3 Satz 1),  
3. Kehricht und sonstige Abfälle nicht ordnungsgemäß entfernt (§ 4 Abs. 3 Satz 2),  
4. Schnee nicht ordnungsgemäß entfernt und lagert, sowie Schnee- und Eisglätte 
nicht ordnungsgemäß bekämpft (§ 5 Abs. 1, §2 Abs. 2 Sätze 1 und 2),  
5. die Beendigung der Übernahme der Reinigung nicht anzeigt (g 2 Abs. 3 Satz 4).  
(1) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,-€ geahndet werden. 

 

§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft.  

 



Anlage 1 
zur Straßen- 
reinigungssatzung 

Straßenreinigungsverzeichnis 
gemäß § 3 Abs. 1 StrReinS 
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Stadtbezirk 1 
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Stadtbezirk 1 

Straße Straßen- 
art 

Reinigungs- 
häufigkeit 

Fahrbahn Geh- 
weg 

Reinigungsverpflichtung 

Falirbalin 

Stadt An- 
lieger 

Gehweg 

Stadt An- 
lieger 

Ehrenstraße 

Im Stavenhof 

Verbindungsweg von Plalzüäche 
zur Weidengasse 

H 

A 

G 

t3 

6 

13 
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Stadtbezirk 2 

579 



Stadtbezirk 2 

Stralie Straßen- Reinigungs- Rcinigungsverpflichtung 
art häufigkeit 

Fahrbahn Gehweg 

Fahrbahn Geh- 
weg 

Stadt An- 
lieger 

Stadt An- 
lieger 

Albert-Schweizer-Straße 
bis Wendekreis vor der Kirche A 1 1 X •   X 

Parkplatz am nördlichen Ende der Alhert- A 1 X 

Schwcitzcr-Str. 
Fußweg vom Wendeplatz zwischen Nr. 3-5 , 
und dem Parkplatz X 

Verbindungsweg zwischen Nr.3Ü/32 zur Grünanlage X 

Verbindungsweg zur (iausweiler Straße   . X 

Am Rheinufer 
bis Nr. 13/14 X 

bis Eriist-Volland-Straße X X 

bis Carl-von-Linde-Straße X 

Derkumer Straße 
von Markusstraße 
bis Vernicher Straße A 1   . 1 X X 

Stichstr: hinter Nr.52-112 der Markusstr: X X 

Verbindungsweg entlang der Schule X 

Stichstr. zwischen Garagen und Kleingärten X 

Johanniter Straße 
, von Am Godorfer Kirchweg bis Nr. 6 X 

von Nr. 10 bis Rebhuhnweg X 

Jude np fad 
von Am Neuen Forst 
bis Unter den Birken A 1 X X 

6 Stichstraßen südlich der Kreuzung Judenpfad / 
bis Unter Buschweg X   • X 

von Unter den Birken bis zum Weg südlich der Maus- 
grundstücke Judenpfad Nr.76 und Nr. 79 
gerade Hausnummerseite X X 

ungerade Hausnummerseite X 

Mcrlinwcg X 

Verbindungsweg entlang Nr. 42 , 52 bis 72 X 

Verbindungsweg zwischen Nr. 43 und ühuweg \ X 

Pierslraße X 

. 
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Stadtbezirk 3 
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Stadtbezirk 3 

Straße Strallen- 
art 

Reinigungs- 
häufigkeit 

Reinigungsverpflichtung 

Fahrbahn Gehweg 

- 
Fahrbahn Geh- 

weg . 
Stadt An- 

lieger 
Stadt . An- 

lieger 

Am Beethovenpark 
von Hermeskeiler Straße 

. bis Anfang Privatstraße 
Fußweg entlang Nr, 1 - 17 zur 
Castelauner Straße 

X X 

X 

Bregcnzer Straße A 1 X X 

Burtscheider Straße 
mit Platzüäche Ecke Paulisträße A 1 1 X X 

Drachmenweg 
von Dukaten weg 
bis Groschenweg 
von Nr. 15 bis Wendeanlage 
Stichweg entlang Nr. 2 und 4 

•    A   •    , 1 X 

X 

X 

X 

Esch-sur-Alzette-Straße 
von Hauptstraße ' 
bis Indianapolisstraße A 1 X X 

Erkelenzer Straße A 1 1 X X 

Fichtenstraße (Junkersdorf) X X 

Franz-Marc-Straße 
4 Stichstraßen zu Nr. 2 - 8, 10 - 16, 
18-24,26-32' 
Wohnweg zu Nr. 21 
Stichstraße entlang Nr. 1-5 
Verbindungsweg von Nr. 7 bis 

. Lehmbruckstraße 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Frcchcncr Weg 
.  von Aachener Straße 

bis Am Rapohl 
Stichslraße (bebaute Seile) 
bis Am Engelshof (bebaute Seile) 

••   H 1 X   • 

X 

X 

X 

Geilenkircher Straße 
Verbindungsweg zur 
Kornelimünsterstraße 

": A 1 I X X 

X 

Geisbergstraße 
bis Drachenfelsstraße 
bis Oberer Komarweg'   . 
Stichstraße zu Nr. 47 - 53 a 
Wohnweg zu Nr. 54 - 58 

H •   2 

1 
2 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Händelstraßc 
ungerade Häusnummern 
gerade Hausnummern 
Stichstraße vor Nr. 2 - 12 

X 

X 

X 

X 

Hcrzogcnrathcr Straße A 1 1 X X 
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Stadtbezirk 3 

Straße Straßen- Rcinigungs- Reinigungsverpflichtung 
art häutlgkcit 

Fahrbahn Gehweg 

Fahrbahn Geh- 
weg 

Stadt An- 
lieger 

Stadt An- 
lieger 

Kitschburger Stralie 
• 

von Dürener Straße 
bis Friedrich-Schmidt-Straße H 2 X X 

Gehweg vor den Häusern 1-13 2 X 

bis Aachener Straße H 2 2 X X 

Königsdorfer Straße A •l 1 X X 

Kornelimünstcrstraßc A 1 1 X X 

Lehmbruckstraße X X 

Wohnvi-eg zu den Haus-Nr, 6-10 X 

Leonhardsgasse H 1 X X 

Monschauer Platz A •     1 1 X X 

Odcmshofallee 
von Nr. 2 
bis Vincenzallee (gerade Hausnummern) A 1 X X 

gegenüberliegende Seite A 1 X 

bis Biberweg (gerade Hausnummern) A 1 X X 

gegenüberliegende Seite A •^    1 X 

Pauliplatz 
mit 3. Fahrbahn von Paulisiraße 
bis Haus Nr. 14 - ohne Plalzlläche A 1 1 X X 

Paulistraße A 1 1 X X 

Platznäche vor Nr. 3S - 44 X 

Peler-vön-Fliesteden-Straße 
von Aachener Straße 
bis Herzogenrather Straße A .    1 1 X X 

bis Pauliatraße •     A 1    . X 

Gehweg ungerade Hausnummernseite A 1 X 

bis Geilenkircher Straße A 1 1 X X 

Rautenstrauchstraßc A 1 1 X X 

Ricarda-Huch-Slraße A 1 X X 

Salzburger Weg A 1 X X 

Stichstraße entlang 
Haus Nr. S (ca. 60 m) X 

Verbindungsweg ab ca. 60 m bis 
Burgenlandweg und Donauweg X 

Parkplatz X 

Schlehdornweg 
von Aachener Straße 
bis Wendeplatz (nur bebaute Seite) X 

bis Eifelallee (nur bebaute Seite) X 

bis Beller Weg A 1 X X 

bis Wendeplatz X 

Treppenanlage zur Jungbluthgasse X 
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Stadtbezirk 4 
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Stadtbezirk 4 

Straße Straßen- Rcinigungs- Reinigungsverpflichtung 
art häuflgkeit 

Fahrbahn Gehweg 

Fahrbahn Geh- 
weg 

Stadt An- 
Heger 

Stadt An- 
lieger 

Am Rosengarten 
von Sandweg 
bis Grüner Brunnenweg X X 

bis Venlocr Straße A 1 1 X X 

Platzflächc vor Nr. 50-58 A 1 X 

Bahide-Arslan-Straße A 2 2 X X 

Verbindungsweg zur 
Bodenheimer Straße   • X 

Clemens-Haslrich-Slraße •    A 2 2     • X X   , 

Ptalzanlage vor den Hausnummern 7-17 
mil Treppenanlage A 2 X 

Weg entlang Kindergarten 
Ossendorfer Weg 17 X 

Weg ausgehend zwischen den 
Häusern Nr. 10 und 12 bis 
Ossendorfer Weg X 

Daimlerstraße A 2 X 

.   Stichstraße X X 

Wohnwege zu Nr. 1-5, 7-13, 2-6, 8-12 X 

Verbindungswe'g von Nr. 13 zur 
Westendstraße X 

Verbindungsweg zwischen 
Daimlerstr. 16 und Bodenheimer Str. 32 X 

Dehmelstraße X X 

3 Wohnwege zu Nr. 2-12, 14-22, 24-30 X 

Görlinger Zentrum 
bis einschließlich Nr. 33 und gegenüber FG 6 X 

ab Spielplatz und gegenüber 
bis zum Fußweg zur Tollerstraße G •6 X 

Stichstraßen zu Nr. 3-7, 19-25,27-33, 12-16, 
neben Nr. 24 und 26 und zur Schule • A 6 6 X X 

Fußweg zur Tollerstraße G 6 X 

Wohnweg zu Nr. 18-22 und neben Nr. 26 X 

Johann-Thomer-Straße 
von Ossendorfer Weg 
bis Clemens-Hastrich-Straße A 2 X 

nur bebaute Seite A • 2 X 

bis Ende A 2 2 X X 

Verbindungsweg zur 
Bodenheimer Straße X 

Klarastraße A 5 5 • X X 

Ossendorfer Weg 
von MUhlenweg/Sandweg 
bis Mathias-Brüggen-Straße A 2 2 X X 

bis Bodenheimer Straße A     . 1 2 X X 

bis Westendstraße A 2 X 
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Stadtbezirk 4 

Straße Straßen- Reinigungs- Rcinigungsverpflichtung 
art häufigkeit 

Fahrbahn Gehweg 

Fahrbahn Geh- 
weg 

Stadt An- 
lieger 

Stadl An- 
lieger 

Overbeckslraße 
mit Stichstraße zu Nr. 1 - 5 A 3 3 X X 

Rochusstraße 
von Venloer Slraße 
bis Margarelastraße H 2 2 X X 

bis Butzweilerstraße H 1 1 X X 

Platzfläche vor den Häusern 67-69 H 2 X 

. Wohnweg zwischen Nr. 61 und 65 X 

Venloer Straße 
von Innere Kanalstraße 
bis Wilhelm-Maiiser-Straßc H 7 7 X X 

Durchgang neben Nr. 354 b zur 
Bartholomäus-Schink-Straßc G 7 X 

Platzfläche vor und neben dem Hallenbad G 2 X 

Platzfläche vor Nr. 601 -603 A 2 2 X X 

bis Akazienweg H 5 5' X X   • 

bis Einmündung Seeadlerweg und gegenüber H 1 1 X X 

3. Fahrbahn zum P&R Parkhaus bis 
Ausfahrt Parkhaus. H I . 1 X X 

Fußweg'bis MiJitärringslraße G 1 X 

Stichstraße (Sackgasse) von Hauplführung ' 
Venloer Straße bis Ende der Bebauung A    • 1 X X 

Fußweg bis Militärringstraße X 

Vitalisstraßc 
von Wilhelm-Mauser-Straße 
bis Vügelsangcr Straße H 5 5 X X 

bis Widdersdorfer Straße II 1 1 X X 

Stichstraße zu Nr. 198 -234 A 1     . 1 X X 

Wahlen Straße A 5 5 X 

i 

X 
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Stadtbezirk 5 

Straße Straßen- Reinigungs- Reinigungsvcrpflichtung 
art häufigkeit 

Fahrbahn Gehweg 

Fahrbahn Geh- 
weg 

Stadt An- 
lieger 

Stadt An- 
lieger 

Alberichhof X 

Barbarastraße H 3 3 X X 

Stichstraße links neben Nr. 5 bis Zufahrt 
Firmenge lande (ca. 120 m) A 1 X X 

Geestcmünder Straße H 2   • X X 

Stichst'raßc gegenüber Nr. 36 - 38 
bis Industriestraße H 2 X X 

Jesuitengassc A 1 .   1 X X 

Platzflächc Ecke Mönchsgasse A I .    X 

Neusser Straße • 

von Innere Kanalstraße 
bisKempencr Straße H 6 6 X X 

bis Nbrdstraßc II 7 7 X X 

Kolonnade auf dem Haus- 
grundstüekNr. 296/298 II 7 X 

Stichslraße zu Haus Nr. 677 und 679 X X 

bis Nr. 741/796 H 2 2 X X 

Anliegerslraße nördlich und südlich 
der Wilhelm-Sollmann-Straße H 1 . t X X 

bis Militärringstraße H 1 X X 

Pastor-WolO-Slraße (Hauptführung) X X 

Stichstraßen X 

Verbindungsweg zwischen Nr. .28 und 
Nr. 93 bis KVB-Hallestelle X 

Schmiedegasse 
von Neusser Straße 
bis Merheimer Straße/Jesuitengasse A 1 1 X X 

bis Nr. 58 und gegenüber A 1 X X 

bis Einmündung Balmungweg und 
gegenüber A 1 X 

bis Etzelstraße A 1 X X 

Sebastianstraße 
mit Platzfläehe vor Nr. 168 H 2 2 X X 

Weg entlang Industriestraße X 

Verbindungsweg neben Nr. 224 zum 
Nichler Damm X 

Speyerer Straße    •- 
von Schiefersburger Weg 
bis Ludwigshafer Straße A 1 1 X X 

bis Ende X X 

Verbindungsweg zur Hunsrückstraße X 

Wilhelm-Sollmann-Straße H 2 2 X X 

3. Fahrbahn vor Nr. 1 - 11 II 1 1 X X 

Parkplatz Ecke Rheindorfer Straße A 1 ,   X 
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Stadtbezirk 6 

Straße Straßen- Reinjgungs- Reinigungsverpflichtung 
art häuflgkeit 

Fahrbahn Gehweg 

Fahrbahn Geh- 
weg 

Stadt An- 
lieger 

Stadt An- 
lieger 

Alpenrosenweg 
von Astemweg 
bis Balsaminenweg A 1 X X 

.    Stichstraße zu Nr. 8-10 X X 

Stichstraße hinter Nr. 12 und 14 A •  1 .\ X 

Fußweg vor Nr. 12 und Nr. 14 X 

Am Kirchberg (Esch) X X 

Damiansweg , 
bis Keimesstraße X X 

Stichstraße nördlich des Georgshofsweg 
entlang der Haus Nr. 51 -97 einschl. '• 

des Weges im hinteren Bereich der 
Grundstücke Haus Nr. 67-81 •• •  X  '' X 

Fußweg zum Weilerweg 62 - 68 - X 

Stichstraße neben Haus Nr. 33/43 a . 
u. entlang 23-25 a einschl. Wendeanlage X 

Fußweg von Ende der Stichstraße neben 
Haus Nr, 23/33 bis Weilcrwcg und von 
Ende der Stichstraße neben 43 a bis 
Weilerweg mit Platzflächc vor 
Weilerweg 62-68 X 

Florenzer Straße ' 

• ohne Wohnwege A 3 3 X X 

Platzfläche X 

2 Verbindungswege zur Lyoncr Passage A 3 X 

Kiefernweg (Hauplführung)    ' X X 

Stichwege X 

Kreuzblumen weg 
von Weilerweg 
bis Wezelostraße 
entlang den Haus-Nr. 1-15 X 

entlang den Hausgrundstücken 
Kreuzblumenweg 17-27, 24-34 und 
29-37 •      X 

Offenbachstraße X X 

Stichstraße zu Nr. 6-12 ^ X X 

Wohnwege zu Nr. 11 - 21, 23 - 29, 
31-41 und 43'-49 X 
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Stadtbezirk 7 

Straße Straßen- 
art 

Reinigungs- 
häufigkeit 

Fahrbahn Geh- 
weg 

Reinigungsverpflichtung 

Fahrbahn 

Sladl An- 
lieger 

Gehweg 

Stadt An- 
lieger 

Am Bahnhof  (bebaute Seite) 
von St. Sebastianus-Straße 
bis Buswendeplatz 
2 Parkplätze 

Emst-Mühlendyck-Straße 
Stichstraße zu Nr. 10-12 
Stichweg gegenüber Nr. 10-12 
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Stadtbezirk 8 

Straße Straßen- 
art 

Rcinigungs- 
häufigkeit 

Fahrbahn Geh- 
weg 

Reinigungsverpflichtung 

Fahrbalin 

Stadt An- 
lieger 

Gehweg 

Stadt An- 
lieger 

Münthener Straße 
von Fuldaer Straße 
bis Nr. 19/20 , 
bis Olpener Straße 

Röttgensweg 
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Stadtbezirk 9 

Straße Straßen^ 
art 

Reinigungs- 
häufi^keit 

Fahrbahn Geh- 
weg 

Reinigungsvcrpflichtung 

Fahrbahn 

Stadt An- 
lieger 

Gehweg 

Stadt An- 
lieger 

Auenweg 
von Sachsenbergstraße 
bis Deutz - Mülheimer - Straße 

Gemarkenstr. 
von Strundener Str. 
bis Zufahrt Reiterhof 
bis Brambachstr. (bebaute Seite) 

-Verbindungsweg 
3. Fahrbahn vor Nr. 84-90 

Im Thurner Feld 
von Brambachstr. bis Nr.l4 bebaute Seite • 

.   von Nr. 16 bzw. Nr. 1 bis Ende 

KeupstralJc 
von Dünnwalder Straße bis Clevischer Ring 
bis Schanzenstr. 
bis Bergisch Gladbacher Straße 

Schanzensträße . 
von Keupstraße bis Carlswerkstraße 
bis Ende 

A 
A 
A 
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Anlage 2 
zur Straßenreinigungssatzung 

Aufstellung der Straßeii 
für die Fahrbahnen mit besonderem Reinigungsaufwand 

^emäß § 8 Abs. 1 Ziffern 1.1.2 und 1.2.2 Slraßenreinigungssatzung 

Stadtbezirk      Straßenbezeichnung 

Achtergäßchen 

Am Bollwerk 

Am Frankenturm 
von Am Bollwerk bis Bischofsgarlenstraßc 

An der Linde 

Andreaskloster 
von An den Dominikanern bis Komödien- 
Rtraße 

Aquinostraße 
vor Nr. I und Nr. 2 
von Nr. 31 bis Krefelder Straße 

Auf dem Rolhenberg 

Balihasarsir. 
von Nr. 1 bis Nr. 2/3 und 
von Nr. 16/17 bis Nr. 2Ü und gegenüber 

Breite Straße 
von Richmodstraßc bis Apostclnstraßc 

Brigittengäßchen   • 

Brunostraße 
von An St. Magdalenen bis Kartäuserwall 

Buschgasse 
bis Seiteneingang Biberstr: 4 

Buttermarkt 

Fischmarkl 

.Fran ken werft 
von Markmannsgasse bis Fischmarkl 
- unterer Fußgängerbereich - 

Fricsenplatz -Platzflächc- 

Friesen Straße 
von Friesenwall bis Hohenzollernring 
entlang Magnusstraße 

Friesenwall 
von Magnusstraße bis Friesen.straße 

Gereon shof 
von Von-Werth-Straße/Hildeboldplatz bis 
Kaiser-Wilhelm-Ring 

Gereonskloster 

Glockcngasse ,    . 
von Krebsgasse bis Hämergasse 

Große Ncugassc 
von Auf dem Brand bis Am Bollwerk 

Großer Griechenmarkt 
von Neuköllner Straße bis Bachcmslraße 

Hämergasse 
bis Glockengasse 

Im Stavenhof. 

Stadtbezirk      Straßenbezeichnung 

Jahnstraße 
von Frankslraße bis Humboldisiraße (Seite 
ungerade Hausnummern) 

Karl-Berbuer-Platz 

Kasparstraße 
von Sudermannplatz bis Nr. 23/6 und von 
Nr. 43/22 bis Krefelder Wall 

Kolumbahof 
entlang Nr. 3-5 und gegenüberliegende Seile 

Linlgasse 

Maria-Hilf-Slraße 

Markmannsgassc 
von Nr. 5 - Nr. 13 

Mauthgasse 

Melchiorstraße 
vor Nr. 5 
Von Nr. 19/24 bis Nr. 21/28 und von 
Nr.35/4() bis Ende 

Millelstraße . 

Mühlengasse 

Pfeilstraßc 
von Hahnenstraße bis Millelstraße 

Rathausplalz 

Rudolfplaiz - Plalzflächc - 

Salzgasse 
bis Buttermarkl 

Severinskloster 

Sl.-Apern-Straße 
von Breite Straße bis Helenenstraße 

Taubengasse 
von Nr. 1-21 

Unter Käster 

Unter Taschenmacher 

Ulrechler Straße 

Wickralhier Straße 
von Bernhard-Leilerbaus-Straße bis Ende 

3 Kaiscrscschcr Straße 
von Mayener Straße bis Ende 

3 Schlegelslraße 

3 Christian-Schult-Slraße 
von Gutenbergstraße bis Absperrung 

4 Grimmstraße 

4 Gumprechtslraße 

4 Intzestraße 

597 



Stadtbezirk      Straßenbezeichnung 

Keplerstraße 
von Nr. 23-27, 18-30 

Rothehausstraße 
von Nr. 33/34 bis Ende 

Wißmannstraße 

Henriette-Ackermann-Slralie 
vor Hausnummer 2-18 

Jakob-Schupp-Slraße 
von Hausnummer 6-12 

Mauenheimer Straße 
von Neusser Straße bis Schillstraße 

Hohenfriedbergstraße 
von Nr. 2 bis Sportstraße' 

Barthel-Giesen-Straße 
von Im Lochgarten bis Ausbauende 

Heßhofplat?, 

Josephskirchstraße 
vonVorsterstraße bis Kapilelslraße 

Stadtbezirk,     Slraßenbezeichnung 

Markt -ohne Plaizfläche - 

Martin-Köllen-Slraße 

MUnchener Straße 
von Fuldaer Straße bis Nr. 19/20 

Steprathstraße 

Waldstraße 
von Ostheimer Straße bis Plantagenstraße 

Wcsterwaldstraße 
von Am Grauen Stein bis Usinger Straße 

Adalbcrt-Stifter-Straße ' 

Bachstraße 
von Nr. 15 bis Formesstraße 

Markgrafenstraße 
entlang den Häusern 81-83 
bis einschl. Hausnr. 87 

Ratsstraße 
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Anlage 3 
zur.Straßenreinigungssatzung 

Aufstellung der Fußgängergeschäfissiraßcn mil besonderem Reinigungsaufvvand 
•   gemäß § 8 Abs. I Ziffer 3.2 Straßcnreinigungssalzung 

Stadtbezirk      Straßenbezeichnung 

Am Hof 
von Wallrafplatz bis Sporergasse 

An der Rechtschule 
von Wallrafplatz bis Richarizstraße 

An St. Agatha 
von Antoniterstraße bis Schiklergasse 

Anton.sgasse 
von Kronenstraße bis Schildergassc 

Breite Straße 
von Tunisstraße bis Rithmodstraße 

Brückensiraße 
von Hohe Straße bis Nr. 11 

Domkloster 

Große Budcnga.sse 
von Hohe Straße bis Marspfortengasse 

Gürzcnichstraße' 
bis Große Sandkaul 

Hämergasse 
von Glockengasse bis Breite Straße 

Heinrich-Böll-Plaiz 

Herzogstraße 
von Schildergasse bis Nr. 4/9 

Stadtbezirk      Straßenbezeichnung 

Hohe Straße 
von Sternengasse bis Cäciliensiraße 
von Burghöfchen bis Wallrafplatz- 

In der Höhle 
von Hohe Straße bis Große Sandkaul 

Krebsgasse 
von Schildergasse bis Briiderstraße 

Kreuzgasse 

Minoritcnslraße 
von Hohe Straße bis Richarizstraße 

Obcnmarspforten 
von Hohe Straße bis Marspfortenga.sse 

Perl cnp fühl 
von Nr. 1-3 und Nr.'3-4 

Roncalliplatz 

Salomon.sgasse 
von Hohe Straße bis Marsp forteng as se 

Schildergassc 

Unter Fettenhennen 
von Wallrafplatz bis Burgmauer 

Wallrafplatz 
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Vorstehende SaUung wird hiermir öffentlich bekannt ge- 
macht. 

Es wird auf die .Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz I der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin- 
gewiesen. 

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung laufet: 

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorsehriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli- 
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Abiauf 
eines Jahres seil ihrer Verkündung nicht-mehr gellend ge- 
macht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung-fehlt oder ein vorge- 
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbcschluss vorher bean- 
standet   • 

oder 
d) der Form- oder Vcrfahrcnsmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts- 
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt," 

Köln, den 20.12.2002 

Der 
gez. Schramma 

Oberbürgermeister 
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